
Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend übersenden wir Ihnen eine Pressemitteilung der AfD-Fraktion im Stadtrat Neustadt 
an der Weinstraße zur Aussagekraft der offiziellen Kriminalstatistik.

Am Ende der Mail finden Sie zudem einen Hinweis zur Bildverwendung sowie zur 
herangezogenen Landtagsantwort.

Pressemitteilung
AfD kritisiert Aussagekraft der Kriminalstatistik in Neustadt

Die AfD-Fraktion im Stadtrat Neustadt an der Weinstraße kritisiert die Aussagekraft der 
offiziellen Kriminalstatistik. Ausgangspunkt war eine Anfrage der AfD-Fraktion im Stadtrat 
Neustadt an der Weinstraße aus dem Jahr 2025 zur Sicherheitslage in der Innenstadt und im 
Bahnhofsbereich. In ihrer Stellungnahme erklärte die Stadtverwaltung, dass die Bewertung der 
Kriminalitätslage sowie die statistische Erfassung polizeilicher Einsätze allein der Polizei obliege 
und der Stadt hierzu keine eigenen weitergehenden Erkenntnisse vorlägen.

Um die offenen Fragen zu klären, wurde das Thema anschließend durch die AfD über eine Kleine 
Anfrage im Landtag Rheinland-Pfalz aufgegriffen. In der Antwort der Landesregierung auf diese 
Anfrage (Drucksache 18/13604 vom 4. Dezember 2025) bestätigt das Innenministerium, dass 
Tatverdächtige mit doppelter Staatsangehörigkeit statistisch ausschließlich als „deutsch“ erfasst 
werden, sofern sie einen deutschen Pass besitzen. Eine gesonderte Auswertung sei nicht 
möglich.

Nach Auffassung der AfD führt diese Erfassungspraxis zu einer strukturellen Verzerrung der 
Kriminalstatistik.
„Wenn Doppelstaatler oder Eingebürgerte pauschal als deutsche Tatverdächtige geführt werden, 
verliert die Kriminalstatistik erheblich an Aussagekraft“, erklärt Martin Rössler, 
Fraktionsvorsitzender der AfD im Stadtrat Neustadt an der Weinstraße.

Nach Angaben der Landesregierung wurden im Jahr 2024 in Neustadt insgesamt 3.551 Straftaten 
registriert. Das entspricht rechnerisch im Durchschnitt knapp zehn Straftaten pro Tag. 
Gleichzeitig wird Neustadt von Polizei und Verwaltung regelmäßig als eine der sichersten Städte 
der Pfalz bezeichnet.

Zudem wurden im Jahr 2024 neun Messerangriffe registriert, darunter auch Straftaten gegen das 
Leben. Eine belastbare migrationspolitische Einordnung der Täterstruktur ist jedoch aufgrund 
der statistischen Erfassungspraxis nicht möglich.

Die AfD fordert daher mehr Transparenz bei der Kriminalstatistik und eine ehrliche Debatte über
deren Grenzen.

Hinweis zur Quelle:
Antwort der Landesregierung Rheinland-Pfalz auf die Kleine Anfrage, Drucksache 18/13604 vom 
04.12.2025.

Hinweis zur Bildverwendung (frei verwendbar):
Symbolbild: Stadtansicht Neustadt an der Weinstraße (Foto: Pexels)




LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e


A n t w o r t


des Ministeriums des Innern und für Sport


auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Jan Bollinger (AfD)
– Drucksache 18/13411 –


Kriminalität in der Stadt Neustadt an der Weinstraße


Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/13411 – vom 13. November 2025 hat folgenden Wortlaut:


Ich frage die Landesregierung:
1.	 Wie schlüsselt sich die Kriminalität in der Stadt Neustadt an der Weinstraße für die Erfassungsjahre 2019 bis 2024 nach Delikts-


bereichen auf (bitte nach Delikten und Erfassungsjahren aufschlüsseln)?
2.	 Welchen persönlichen Hintergrund haben die tatverdächtigen Personen (bitte nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland auf-


schlüsseln)?
3.	 Wie viele tatverdächtige Personen haben neben der deutschen Staatsangehörigkeit eine weitere Staatsangehörigkeit (bitte An-


zahl und weitere Staatsangehörigkeit benennen)?
4.	 Wie viele Delikte mit dem Tatmittel „Messer“ wurden in dem in Frage 1 abgefragten Zeitraum in der Stadt Neustadt registriert 


(bitte Anzahl und begangenes Delikt benennen)?
5.	 Welchen persönlichen Hintergrund haben die tatverdächtigen Personen (bitte nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland auf-


schlüsseln)?
6.	 Wie viele tatverdächtige Personen haben neben der deutschen Staatsangehörigkeit eine weitere Staatsangehörigkeit (bitte An-


zahl und weitere Staatsangehörigkeit benennen)?
7.	 Wie viele der gesamten Tatverdächtigen sind bereits vorher polizeilich in Erscheinung getreten (bitte Anzahl und Delikt be-


nennen)?


Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem Schreiben 
beantwortet.


Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 9. Dezember 2025


Drucksache 18/13604
zu Drucksache 18/13411


04. 12. 2025
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Postfach 3280 | 55022 Mainz


Präsidenten des
Landtags Rheinland-Pfalz
Herrn Hendrik Hering, MdL
Platz der Mainzer Republik 1
55116 Mainz


DER MINISTER


Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdi.rlp.de
www.mdi.rlp.de


4. Dezember 2025


Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Jan Bollinger (AfD)
betr. „Kriminalität in der Stadt Neustadt an der Weinstraße“
- Drucksache 18/13411 -


Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,


Vorbemerkung:


Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung erfolgen regelmäßig auf der Grundlage der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Diese ist bundesweit gültig und unterliegt 
einheitlichen Erfassungs- und Qualitätskriterien. Gemäß den bundeseinheitlichen 
Richtlinien erfolgt die statistische Erfassung in der PKS zum Zeitpunkt des Abschlusses 
der polizeilichen Ermittlungen bei Abgabe an die Staatsanwaltschaft. Die PKS gibt 
daher nur einen Aufschluss über die Anzahl der im jeweiligen Beobachtungszeitraum 
abgeschlossenen polizeilichen Ermittlungen. Der Zeitpunkt der Erfassung lässt keine 
Rückschlüsse auf die Tatzeit zu. Diese kann in dem Jahr der statistischen Erfassung 
oder auch im Zeitraum davor liegen.


Die Ermittlungen der Anzahl der Tatverdächtigen (TV) richtet sich nach den Regeln der 
echten Tatverdächtigenzählung. Hat ein TV mehrere Straftaten begangen, die gleichen 
oder verschiedenen Deliktsschlüsseln zuzuordnen sind, wird er zu jeder Schlüsselzahl 
und zu der/den jeweils nächst höheren Gruppe(n) sowie bei der Gesamtzahl nur einmal 
gezählt.


E: 04.12.2025 
18/13604  
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Hinsichtlich des Geburtslandes eines TV stehen keine aggregierten und automatisiert 
auswertbaren Daten zur Verfügung. Zudem sind diese aufgrund der Eigenschaft als 
landeseigener Erfassungsparameter im Hinblick auf Datenübernahmen aus anderen 
Bundesländern nicht valide. 


Vor dem Hintergrund, dass in den Tabellen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht 
immer alle zu einer Deliktsgruppe zählenden Delikte abgebildet werden können, ist 
teilweise unter dem Zusatz „davon“ nur eine Auswahl (Teilmenge) der der Deliktsgruppe 
zugeordneten Deliktsschlüssel aufgeführt. Die Addition der zu den Schlüsseln 
gehörenden Zahlenwerte ergibt somit nicht immer in Summe den Wert der 
Deliktsgruppe. 


Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung 
wie folgt: 


Zu Frage 1: 


Die nachfolgende Tabelle enthält die Darstellung der Straftaten für die Jahre 2019 bis 
2024 in der Stadt Neustadt an der Weinstraße, aufgeschlüsselt nach Delikten und 
Erfassungsjahr. 


Straftaten in der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße 2024 2023 2022 2021 2020 2019 


 
Straftaten insgesamt 3.551 3.859 3.837 3.359 3.625 3.752  


Straftaten insgesamt ohne 
ausländerrechtliche Verstöße 3.501 3.813 3.808 3.347 3.599 3.731  


• Straftaten gegen das Leben 3 0 1 5 2 1  


• Straftaten gegen die sexuelle  
  Selbstbestimmung 97 80 88 79 73 73  


• Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die 
  persönliche Freiheit 744 758 774 633 668 673  


• Diebstahl insgesamt, davon  945 1.099 1.023 731 920 924  


  o ohne erschwerende Umstände 695 762 654 496 627 631  


  o unter erschwerenden Umständen  250 337 369 235 293 293  


• Vermögens- und Fälschungsdelikte 555 541 599 576 604 741  


• Sonstige Straftatbestände (StGB) 926 954 1.024 1.012 1.048 1.034  


• Strafrechtliche Nebengesetze, davon 281 427 328 323 310 306  


  o Rauschgiftdelikte 151 318 221 241 213 222  


  o Ausländerrechtliche Verstöße 50 46 29 12 26 21  


Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 
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Zu Frage 2: 


Die nachfolgende Tabelle enthält die Darstellung der Tatverdächtigen von Straftaten 
nach Staatsangehörigkeit für die Jahre 2019 bis 2024 in der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße. 


TV von Straftaten insgesamt nach 
Staatsangehörigkeit in der Stadt 
Neustadt an der Weinstraße 


2024 2023 2022 2021 2020 2019 


TV insgesamt, davon 1.772 1.855 1.694 1.567 1.699 1.675 
• Deutschland 1.256 1.280 1.236 1.136 1.240 1.250 
• Nichtdeutsch, davon 516 575 458 431 459 425 
  - Arabische Republik Syrien 64 46 44 44 42 38 
  - Rumänien 56 72 39 31 37 29 
  - Polen 54 85 52 56 57 45 
  - Türkei 39 47 48 53 46 58 
  - Ukraine 33 25 9 8 3 5 
  - Afghanistan 30 30 19 22 27 20 
  - Kosovo 23 10 22 12 18 13 
  - Bulgarien 17 13 16 15 12 8 
  - Republik Moldau 14 3 4 0 1 0 
  - Ungarn 11 4 4 2 4 3 
  - Frankreich 10 12 10 11 21 4 
  - Italien 10 6 14 18 11 17 
  - Albanien 9 11 11 11 12 6 
  - ungeklärt 9 7 7 5 11 9 
  - Pakistan 8 11 1 3 5 7 
  - Marokko 8 5 3 4 4 11 
  - Russische Föderation 7 11 5 11 3 10 
  - Thailand 7 1 3 0 3 0 
  - Griechenland 6 5 13 7 4 5 
  - Nordmazedonien 6 4 5 2 4 3 
  - Bosnien und Herzegowina 6 4 4 2 4 0 
  - Georgien 5 12 9 5 8 4 
  - Somalia 4 16 3 6 6 12 
  - Algerien 4 13 5 8 5 6 
  - Islamische Republik Iran 4 10 7 2 8 12 
  - Tunesien 4 10 3 1 3 2 
  - Irak 4 6 3 2 3 2 
  - Armenien 4 4 5 0 0 1 
  - Vereinigte Staaten 4 3 5 5 2 3 
  - Burkina Faso 4 0 0 0 0 0 
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  - Kroatien 3 8 9 9 11 5 
  - Slowakei 3 3 4 2 3 1 
  - Tschechische Republik 3 2 1 1 2 2 
  - Libyen 3 1 3 1 0 0 
  - staatenlos 2 6 0 3 0 2 
  - Serbien 2 5 4 6 11 9 
  - China 2 2 2 1 2 1 
  - Aserbaidschan 2 2 0 2 2 2 
  - Ägypten 2 1 5 2 3 1 
  - Schweiz 2 1 3 1 0 0 
  - sonstige/ohne Angabe 2 1 1 1 1 1 
  - Vietnam 2 0 1 1 3 2 
  - Kasachstan 2 0 0 2 1 1 
  - El Salvador 2 0 0 1 0 0 
  - Spanien 1 6 2 3 2 4 
  - Eritrea 1 4 6 4 4 3 
  - Nigeria 1 3 5 7 7 7 
  - Sudan 1 2 6 2 2 4 
  - Niederlande 1 2 4 4 2 1 
  - Brasilien 1 2 1 1 2 4 
  - Libanon 1 2 1 1 0 5 
  - Belarus 1 2 1 0 1 1 
  - Guinea 1 1 2 1 2 2 
  - Vereinigtes Königreich  
   (Großbritannien) 1 1 1 0 1 1 


  - Sri Lanka 1 1 1 0 0 1 
  - Lettland 1 1 0 4 1 0 
  - Luxemburg 1 1 0 0 2 0 
  - Kolumbien 1 1 0 0 0 0 
  - Demokratische Republik Kongo 1 1 0 0 0 0 
  - Guinea-Bissau 1 0 1 0 0 0 
  - Irland 1 0 0 0 3 0 
  - Australien 1 0 0 0 1 0 
  - Norwegen 1 0 0 0 0 0 
  - Südafrika 1 0 0 0 0 0 
  - Litauen 0 6 3 4 5 7 
  - Gambia 0 3 4 4 4 3 
  - Dominikanische Republik 0 3 1 1 0 1 
  - Kenia 0 3 0 1 0 3 
  - Portugal 0 2 2 4 1 3 
  - Finnland 0 2 0 0 0 0 
  - Österreich 0 1 1 2 0 1 


Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 







 


 
 
3/8 
 
 


Zu Frage 2: 


Die nachfolgende Tabelle enthält die Darstellung der Tatverdächtigen von Straftaten 
nach Staatsangehörigkeit für die Jahre 2019 bis 2024 in der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße. 


TV von Straftaten insgesamt nach 
Staatsangehörigkeit in der Stadt 
Neustadt an der Weinstraße 


2024 2023 2022 2021 2020 2019 


TV insgesamt, davon 1.772 1.855 1.694 1.567 1.699 1.675 
• Deutschland 1.256 1.280 1.236 1.136 1.240 1.250 
• Nichtdeutsch, davon 516 575 458 431 459 425 
  - Arabische Republik Syrien 64 46 44 44 42 38 
  - Rumänien 56 72 39 31 37 29 
  - Polen 54 85 52 56 57 45 
  - Türkei 39 47 48 53 46 58 
  - Ukraine 33 25 9 8 3 5 
  - Afghanistan 30 30 19 22 27 20 
  - Kosovo 23 10 22 12 18 13 
  - Bulgarien 17 13 16 15 12 8 
  - Republik Moldau 14 3 4 0 1 0 
  - Ungarn 11 4 4 2 4 3 
  - Frankreich 10 12 10 11 21 4 
  - Italien 10 6 14 18 11 17 
  - Albanien 9 11 11 11 12 6 
  - ungeklärt 9 7 7 5 11 9 
  - Pakistan 8 11 1 3 5 7 
  - Marokko 8 5 3 4 4 11 
  - Russische Föderation 7 11 5 11 3 10 
  - Thailand 7 1 3 0 3 0 
  - Griechenland 6 5 13 7 4 5 
  - Nordmazedonien 6 4 5 2 4 3 
  - Bosnien und Herzegowina 6 4 4 2 4 0 
  - Georgien 5 12 9 5 8 4 
  - Somalia 4 16 3 6 6 12 
  - Algerien 4 13 5 8 5 6 
  - Islamische Republik Iran 4 10 7 2 8 12 
  - Tunesien 4 10 3 1 3 2 
  - Irak 4 6 3 2 3 2 
  - Armenien 4 4 5 0 0 1 
  - Vereinigte Staaten 4 3 5 5 2 3 
  - Burkina Faso 4 0 0 0 0 0 


 


 
 
4/8 
 
 


  - Kroatien 3 8 9 9 11 5 
  - Slowakei 3 3 4 2 3 1 
  - Tschechische Republik 3 2 1 1 2 2 
  - Libyen 3 1 3 1 0 0 
  - staatenlos 2 6 0 3 0 2 
  - Serbien 2 5 4 6 11 9 
  - China 2 2 2 1 2 1 
  - Aserbaidschan 2 2 0 2 2 2 
  - Ägypten 2 1 5 2 3 1 
  - Schweiz 2 1 3 1 0 0 
  - sonstige/ohne Angabe 2 1 1 1 1 1 
  - Vietnam 2 0 1 1 3 2 
  - Kasachstan 2 0 0 2 1 1 
  - El Salvador 2 0 0 1 0 0 
  - Spanien 1 6 2 3 2 4 
  - Eritrea 1 4 6 4 4 3 
  - Nigeria 1 3 5 7 7 7 
  - Sudan 1 2 6 2 2 4 
  - Niederlande 1 2 4 4 2 1 
  - Brasilien 1 2 1 1 2 4 
  - Libanon 1 2 1 1 0 5 
  - Belarus 1 2 1 0 1 1 
  - Guinea 1 1 2 1 2 2 
  - Vereinigtes Königreich  
   (Großbritannien) 1 1 1 0 1 1 


  - Sri Lanka 1 1 1 0 0 1 
  - Lettland 1 1 0 4 1 0 
  - Luxemburg 1 1 0 0 2 0 
  - Kolumbien 1 1 0 0 0 0 
  - Demokratische Republik Kongo 1 1 0 0 0 0 
  - Guinea-Bissau 1 0 1 0 0 0 
  - Irland 1 0 0 0 3 0 
  - Australien 1 0 0 0 1 0 
  - Norwegen 1 0 0 0 0 0 
  - Südafrika 1 0 0 0 0 0 
  - Litauen 0 6 3 4 5 7 
  - Gambia 0 3 4 4 4 3 
  - Dominikanische Republik 0 3 1 1 0 1 
  - Kenia 0 3 0 1 0 3 
  - Portugal 0 2 2 4 1 3 
  - Finnland 0 2 0 0 0 0 
  - Österreich 0 1 1 2 0 1 


Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 







 


 
 
5/8 
 
 


  - Belgien 0 1 1 1 0 0 
  - Kamerun 0 1 1 0 3 3 
  - Äthiopien 0 1 1 0 2 2 
  - Zentralafrikanische Republik 0 1 1 0 0 1 
  - Burundi 0 1 1 0 0 0 
  - Jemen 0 1 0 0 0 0 
  - Sierra Leone 0 1 0 0 0 0 
  - Ghana 0 0 2 1 0 1 
  - Togo 0 0 2 0 1 0 
  - Senegal 0 0 1 0 0 0 
  - Montenegro 0 0 0 1 1 0 
  - Kanada 0 0 0 1 1 0 
  - Jordanien 0 0 0 1 0 0 
  - Vereinigte Republik Tansania 0 0 0 1 0 0 
  - Usbekistan 0 0 0 1 0 0 
  - Zypern 0 0 0 1 0 0 
  - Kirgisistan 0 0 0 1 0 0 
  - Venezuela 0 0 0 0 2 0 
  - Tschad 0 0 0 0 2 0 
  - Indien 0 0 0 0 1 0 
  - Republik Kongo 0 0 0 0 1 0 
  - Niger 0 0 0 0 1 0 
  - Philippinen 0 0 0 0 1 0 
  - Südsudan 0 0 0 0 0 1 
  - Cote D'Ivoire 0 0 0 0 0 1 
  - Angola 0 0 0 0 0 1 
  - Äquatorialguinea 0 0 0 0 0 1 
  - Slowenien 0 0 0 0 0 1 
  - Honduras 0 0 0 0 0 1 
  - Malaysia 0 0 0 0 0 1 


 


Zu den Fragen 3 und 6: 


Eine Auswertung dahingehend, ob TV mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen, ist 
anhand der PKS nicht möglich. In der PKS wird lediglich eine Staatsangehörigkeit der 
TV erfasst. Sofern sich hierunter die deutsche Staatsangehörigkeit befindet, hat diese 
bei der Erfassung Priorität. 
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Zu Frage 4: 


Seit dem 1. Januar 2020 steht im PKS-Katalog „Phänomen“ der Wert „Messerangriff“ 
zur Auswertung zur Verfügung. Eine Auswertung kann somit für das Jahr 2019 nicht 
erfolgen. 


Messerangriffe im Sinne der Erfassung von Straftaten sind solche Tathandlungen, bei 
denen der Angriff mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person angedroht oder 
ausgeführt wird. Das bloße Mitführen eines Messers reicht hingegen für eine Erfassung 
als Messerangriff nicht aus. Es ist zu beachten, dass das Phänomen „Messerangriff“ 
pro Fall erfasst wird. Das heißt, bei mehreren Beteiligten muss nur einer das Messer 
verwendet haben. Die anderen Beteiligten werden jedoch ebenso unter dem Fall 
subsumiert. Eine Differenzierung, welcher TV das Messer tatsächlich eingesetzt hat, ist 
demnach nicht möglich. 


Die nachfolgende Tabelle enthält die Darstellung der Straftaten mit dem Phänomen 
Messerangriff für die Jahre 2020 bis 2024 in der Stadt Neustadt an der Weinstraße. 


Straftaten mit dem Phänomen Messerangriff in 
der Stadt Neustadt an der Weinstraße 2024 2023 2022 2021 2020 


 
Straftaten insgesamt, davon 9 5 7 12 18  


Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit, davon 8 5 7 11 18  


• Gefährliche Körperverletzung 4 3 4 9 10  


• Raub und räuberische Erpressung 2 1 2 2 6  


• Bedrohung 2 1 1 0 0  


• Nötigung 0 0 0 0 2  


Straftaten gegen das Leben, davon 1 0 0 1 0  


• Totschlag 1 0 0 0 0  


• Mord  0 0 0 1 0  


 


Zu Frage 5: 


Hinsichtlich des Auswertezeitraums wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen. 


Die nachfolgende Tabelle enthält die Darstellung der Tatverdächtigen von Straftaten 
mit dem Phänomen Messerangriff nach Staatsangehörigkeit für die Jahre 2020 bis 2024 
in der Stadt Neustadt an der Weinstraße. 
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  - Belgien 0 1 1 1 0 0 
  - Kamerun 0 1 1 0 3 3 
  - Äthiopien 0 1 1 0 2 2 
  - Zentralafrikanische Republik 0 1 1 0 0 1 
  - Burundi 0 1 1 0 0 0 
  - Jemen 0 1 0 0 0 0 
  - Sierra Leone 0 1 0 0 0 0 
  - Ghana 0 0 2 1 0 1 
  - Togo 0 0 2 0 1 0 
  - Senegal 0 0 1 0 0 0 
  - Montenegro 0 0 0 1 1 0 
  - Kanada 0 0 0 1 1 0 
  - Jordanien 0 0 0 1 0 0 
  - Vereinigte Republik Tansania 0 0 0 1 0 0 
  - Usbekistan 0 0 0 1 0 0 
  - Zypern 0 0 0 1 0 0 
  - Kirgisistan 0 0 0 1 0 0 
  - Venezuela 0 0 0 0 2 0 
  - Tschad 0 0 0 0 2 0 
  - Indien 0 0 0 0 1 0 
  - Republik Kongo 0 0 0 0 1 0 
  - Niger 0 0 0 0 1 0 
  - Philippinen 0 0 0 0 1 0 
  - Südsudan 0 0 0 0 0 1 
  - Cote D'Ivoire 0 0 0 0 0 1 
  - Angola 0 0 0 0 0 1 
  - Äquatorialguinea 0 0 0 0 0 1 
  - Slowenien 0 0 0 0 0 1 
  - Honduras 0 0 0 0 0 1 
  - Malaysia 0 0 0 0 0 1 


 


Zu den Fragen 3 und 6: 


Eine Auswertung dahingehend, ob TV mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen, ist 
anhand der PKS nicht möglich. In der PKS wird lediglich eine Staatsangehörigkeit der 
TV erfasst. Sofern sich hierunter die deutsche Staatsangehörigkeit befindet, hat diese 
bei der Erfassung Priorität. 
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Zu Frage 4: 


Seit dem 1. Januar 2020 steht im PKS-Katalog „Phänomen“ der Wert „Messerangriff“ 
zur Auswertung zur Verfügung. Eine Auswertung kann somit für das Jahr 2019 nicht 
erfolgen. 


Messerangriffe im Sinne der Erfassung von Straftaten sind solche Tathandlungen, bei 
denen der Angriff mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person angedroht oder 
ausgeführt wird. Das bloße Mitführen eines Messers reicht hingegen für eine Erfassung 
als Messerangriff nicht aus. Es ist zu beachten, dass das Phänomen „Messerangriff“ 
pro Fall erfasst wird. Das heißt, bei mehreren Beteiligten muss nur einer das Messer 
verwendet haben. Die anderen Beteiligten werden jedoch ebenso unter dem Fall 
subsumiert. Eine Differenzierung, welcher TV das Messer tatsächlich eingesetzt hat, ist 
demnach nicht möglich. 


Die nachfolgende Tabelle enthält die Darstellung der Straftaten mit dem Phänomen 
Messerangriff für die Jahre 2020 bis 2024 in der Stadt Neustadt an der Weinstraße. 


Straftaten mit dem Phänomen Messerangriff in 
der Stadt Neustadt an der Weinstraße 2024 2023 2022 2021 2020 


 
Straftaten insgesamt, davon 9 5 7 12 18  


Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit, davon 8 5 7 11 18  


• Gefährliche Körperverletzung 4 3 4 9 10  


• Raub und räuberische Erpressung 2 1 2 2 6  


• Bedrohung 2 1 1 0 0  


• Nötigung 0 0 0 0 2  


Straftaten gegen das Leben, davon 1 0 0 1 0  


• Totschlag 1 0 0 0 0  


• Mord  0 0 0 1 0  


 


Zu Frage 5: 


Hinsichtlich des Auswertezeitraums wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen. 


Die nachfolgende Tabelle enthält die Darstellung der Tatverdächtigen von Straftaten 
mit dem Phänomen Messerangriff nach Staatsangehörigkeit für die Jahre 2020 bis 2024 
in der Stadt Neustadt an der Weinstraße. 
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TV von Straftaten mit dem Phänomen 
Messerangriff nach Staatsangehörigkeit in 
der Stadt Neustadt an der Weinstraße 


2024 2023 2022 2021 2020 
 


TV insgesamt, davon 8 5 6 12 14  


• Deutschland 4 3 3 7 10  


• Nichtdeutsch, davon 4 2 3 5 4  


  - Polen 2 0 0 0 0  


  - Afghanistan 1 0 2 1 0  


  - Arabische Republik Syrien 1 0 0 0 1  


  - Somalia 0 1 0 0 1  


  - Rumänien 0 1 0 0 0  


  - Islamische Republik Iran 0 0 1 0 0  


  - Türkei 0 0 0 2 1  


  - Albanien 0 0 0 1 0  


  - Kenia 0 0 0 1 0  


  - Nigeria 0 0 0 0 1  


 


Zu Frage 7: 


Ein Tatverdächtiger gilt als „kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten“, wenn über ihn 
zumindest eine strafrechtlich relevante und nach den datenschutzrechtlichen 
Vorschriften zulässig gespeicherte Erkenntnis aus dem laufenden oder einem früheren 
Berichtsjahr vorliegt. Eine Auswertung, ob es sich bei den vorherigen Taten um 
artverwandte Straftaten handelte, ist auf Grundlage der PKS nicht möglich. 


Die nachfolgende Tabelle enthält die Darstellung der Tatverdächtigen, die bereits 
kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten sind, für die Jahre 2019 bis 2024 in der Stadt 
Neustadt an der Weinstraße. 


 


TV, die bereits kriminalpolizeilich in 
Erscheinung getreten sind, in der Stadt 
Neustadt an der Weinstraße 


2024 2023 2022 2021 2020 2019 


 
TV insgesamt  676 731 656 699 705 757  


TV von Straftaten insgesamt ohne 
ausländerrechtliche Verstöße 661 723 654 696 702 754  


• Straftaten gegen das Leben 2 0 0 1 0 1  


• Straftaten gegen die sexuelle  
  Selbstbestimmung 30 20 23 28 22 11  


 


 
 
8/8 
 
 


• Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die 
  persönliche Freiheit 225 228 234 219 235 244  


• Diebstahl insgesamt, davon  113 168 109 124 148 123  


  o ohne erschwerende Umstände 91 141 74 91 93 97  


  o unter erschwerenden Umständen  31 35 39 42 65 41  


• Vermögens- und Fälschungsdelikte 184 172 166 212 211 234  


• Sonstige Straftatbestände (StGB) 177 189 185 177 204 191  


• Strafrechtliche Nebengesetze, davon 128 176 131 153 132 148  


  o Rauschgiftdelikte 82 142 102 116 106 122  


  o Ausländerrechtliche Verstöße 18 14 5 5 6 6  


 


      
 
 
Michael Ebling 
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Für Rückfragen:

Martin Rössler
Fraktionsvorsitzender

AfD-Fraktion im Stadtrat Neustadt an der Weinstraße
Postfach: 10 01 07
67401 Neustadt

Mobil: 0174 3305921
Mail: m.roessler@alternative-neustadt.de
Web: www.afd-nw.de

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender 
und vernichten Sie diese E-Mail.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.
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